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Die Entwicklung des Strafrechts seit 1945 wird durch die Entwicklung 
der unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-lenini
stischen Partei im Bündnis mit den werktätigen Bauern und den an
deren demokratischen Kräften des Volkes sich herausbildenden und 
festigenden demokratischen Staatsmacht als Leiter und Organisator des 
gesellschaftlichen Fortschritts bestimmt. Sie mußte sich auf die Erfah
rungen der Arbeiterklasse und der anderen antifaschistischen Kräfte im 
Kampf gegen Imperialismus, Krieg und Militarismus sowie auf die 
Einsicht der Völker über die Sicherung des Friedens und auf ihr demo
kratisches Staatsbewußtsein stützen.

Diese Erfahrungen und Einsichten der fortschrittlichen und demo
kratischen Kräfte der Menschheit fanden auf Initiative der Sowjet
union in den Ideen der Anti-Hitler-Koalition, in den völkerrechtlichen 
Deklarationen über den Frieden, die nationale Selbstbestimmung und 
die demokratischen Rechte der Menschen wie in den Prinzipien des 
Potsdamer Abkommens ihren Ausdruck.

Die Grundfrage in Deutschland, die Sicherung des Friedens, konnte 
allein durch eine grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse, 
durch die Beseitigung der Macht des aggressiven deutschen Militaris
mus und Imperialismus und ihres Staates und Rechts gelöst werden.

Diese Aufgabe konnte nach der Niederlage des Hitlerfaschismus, die 
eine Wende in dem Befreiungskampf des deutschen Volkes eingeleitet 
hatte, allein durch das deutsche Volk selbst bewältigt werden. Nach 
seiner Befreiung von der faschistischen Diktatur mußte das Volk 
schrittweise an die bewußte und aktive Lösung der gesellschaftlichen 
Grundprobleme in Deutschland herangeführt werden. Es mußte „die 
eigenen Anstrengungen“ — wie das Potsdamer Abkommen aufforderte 
— dem Wiederaufbau eines neuen Lebens „auf einer demokratischen 
und friedlichen Grundlage“ widmen, den Weg des Friedens und der 
Freiheit, des Aufbaus einer antifaschistisch-demokratischen, antiimpe
rialistischen Ordnung beschreiten und die bürgerlich-demokratische Re
volution zu Ende zu führen.

Die deutsche Großbourgeoisie hatte als Träger des Militarismus und 
Faschismus die Demokratie verraten und das deutsche Volk in seiner 
Existenz bedroht. Es gab nur eine gesellschaftliche Kraft, die befähigt 
war, das Volk in seinem Befreiungskampf gegen Imperialismus, Mili
tarismus und Faschismus zu führen. Das war die deutsche Arbeiter
klasse, die sich im Kampf gegen Faschismus und Krieg als einzige 
konsequent demokratische und antifaschistische Kraft erwiesen hatte.
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